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2251

Satzung zur Regulierung von Medien-
intermediären gemäß § 96 Medienstaatsvertrag1

(MI-Satzung)

Vom 6. September 2024

Aufgrund von §  96 Satz  1 Medienstaatsvertrag (MStV) 
vom 14. bis 28. April 2020 (GV. NRW. S. 524) erlässt die 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
übereinstimmend mit den übrigen Landesmedienanstal-
ten folgende Satzung: 

1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften

§ 1

Zweck und Zielsetzung

(1) Diese Satzung regelt gemäß § 96 MStV Einzelheiten 
zur inhaltlichen und verfahrensmäßigen Konkretisierung 
der gesetzlichen Vorschriften zur Regulierung von Me-
dienintermediären und Anbietern von Medienintermedi-
ären (§§ 91 bis 95 MStV).

(2) Diese Satzung dient der Sicherung der Meinungs-
vielfalt (Angebots- und Anbietervielfalt).

(3) Die Orientierungsfunktion von Medienintermediären 
für die jeweiligen Nutzerkreise ist bei Anwendung dieser 
Satzung zu berücksichtigen.

§ 2

Anwendungsbereich

(1) Der Anwendungsbereich der Satzung umfasst Me-
dienintermediäre, integrierte Medienintermediäre und 
deren Anbieter. Der Begriff integrierter Medieninterme-
diär gemäß § 91 Abs. 1 MStV umfasst jede Einbindung 
einer intermediären Funktion in die Angebote Dritter, 
die es den Nutzern der Drittangebote ermöglicht, die in-
termediäre Funktion zu verwenden.

(2) Die Nutzerzahl gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 MStV ist die 
Summe der monatlichen Unique User.

(3) Beruft sich der Anbieter eines Medienintermediärs 
auf die Regelung in §  91 Abs.  2 Nr.  1 MStV, hat er auf 
Aufforderung der zuständigen Landesmedienanstalt die 
Nutzerzahl innerhalb eines Monats darzulegen und 
glaubhaft zu machen sowie die zur Prüfung erforderli-
chen Unterlagen und Informationen vorzulegen.

(4) Wird die intermediäre Funktion noch nicht oder seit 
weniger als sechs Monaten angeboten, hat der Anbieter 
des Medienintermediärs auf Aufforderung der zuständi-
gen Landesmedienanstalt eine Prognose über die Ent-
wicklung der Nutzerzahlen im Sinne von §  91 Abs.  2 
Nr. 1 MStV vorzunehmen und glaubhaft zu machen so-
wie die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen und In-
formationen vorzulegen.

§ 3

Zustellungsbevollmächtigter

(1) Zustellungsbevollmächtigter kann eine natürliche 
oder juristische Person sein.

(2) Natürliche Personen müssen ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt, juristische Personen den Sitz der 
Hauptniederlassung in der Bundesrepublik Deutschland 
haben. Eine ladungsfähige Anschrift ist anzugeben.

(3) Die Anforderungen gemäß §  92 Satz  1 2. Hs. MStV 
sind in der Regel erfüllt, wenn der Zustellungsbevoll-
mächtigte im Rahmen der nach § 5 Abs. 1 TMG und § 18 
Abs. 1 MStV erforderlichen Informationen benannt wird.

1 Notifi ziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vor-
schriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17. September 2015, S. 1).

2. Abschnitt: Transparenz

§ 4
Zweck und Zielsetzung

Die Bestimmungen dieses Abschnitts sollen sicherstellen, 
dass für Nutzer von Medienintermediären eine angemes-
sene Transparenz hinsichtlich der in §  93 Abs.  1 MStV 
und § 6 aufgeführten Informationen (transparent zu ma-
chende Informationen) geschaffen wird. Hierdurch soll 
insbesondere eine informierte Nutzung des Medieninter-
mediäres in Bezug auf Aggregation, Selektion und Prä-
sentation von journalistisch-redaktionellen Inhalten er-
möglicht werden. Sie adressieren ferner auch die Anbie-
ter von journalistisch-redaktionellen Inhalten.

§ 5
Formelle Anforderungen

(1) Informationen nach §  93 Abs.  1 MStV, Änderungen 
nach § 93 Abs. 3 MStV und Informationen nach § 6 sind 
in deutscher Sprache transparent zu machen.

(2) Transparent zu machende Informationen sind leicht 
wahrnehmbar im Sinne von §  93 MStV, wenn sie unter 
Beachtung der für den Medienintermediär typischen Be-
nutzungssituation für einen durchschnittlichen Nutzer 
gut wahrnehmbar platziert sind. Dies ist in der Regel der 
Fall, wenn sich die transparent zu machenden Informati-
onen vom übrigen Inhalt offensichtlich abheben und sie 
sich in unmittelbaren Zusammenhang zu für die Nut-
zung des Medienintermediärs wesentlichen Eingabe- 
oder Navigationsmöglichkeiten befi nden. Bei Verwen-
dung eines Weblinks, der auf die transparent zu machen-
den Informationen verweist, gelten die vorstehenden 
Anforderungen entsprechend.

(3) Transparent zu machende Informationen sind unmit-
telbar erreichbar im Sinne von § 93 MStV, wenn sie ohne 
wesentliche Zwischenschritte für den Nutzer wahrnehm-
bar sind. Dies ist insbesondere nicht der Fall, wenn die 
Information mit mehr als zwei Weblinks erreichbar sind 
und/oder der Abruf der Informationen von einer vorheri-
gen Registrierung oder einem Log-In abhängig gemacht 
wird.

(4) Transparent zu machende Informationen sind ständig 
verfügbar im Sinne von § 93 MStV, wenn der Nutzer je-
derzeit auf sie zugreifen kann.

(5) Transparent zu machende Informationen sind in ver-
ständlicher Sprache im Sinne von § 93 MStV zur Verfü-
gung gestellt, wenn sie dem durchschnittlichen Nutzer 
das zur informierten Nutzung des Medienintermediärs 
erforderliche Grundverständnis der in § 93 Abs. 1 MStV 
genannten Umstände vermitteln können.

(6) Erfolgt die Nutzung des Medienintermediärs über-
wiegend sprachgesteuert, sollen die transparent zu ma-
chenden Informationen auf Anforderung des Nutzers 
auch akustisch wiedergegeben werden, wobei ein akusti-
scher Hinweis, wo die transparent zu machenden Infor-
mationen vorgehalten werden, genügt.

§ 6
Informationspfl ichten

(1) Der Anbieter eines Medienintermediärs ist verpfl ich-
tet, Kriterien die über den Zugang eines Inhalts zu einem 
Medienintermediär und über den Verbleib entscheiden, 
transparent zu machen (§ 93 Abs. 1 Nr. 1 MStV). Hierzu 
hat der Anbieter eines Medienintermediärs insbesondere 
folgende Informationen bereitzuhalten:

1.  Eine Beschreibung der technischen, wirtschaftlichen, 
anbieterbezogenen, nutzerbezogenen und inhaltlichen 
Voraussetzungen, die darüber bestimmen, ob ein In-
halt über einen Medienintermediär wahrnehmbar ge-
macht wird,

2.  für den Fall, dass bestimmte Inhalte beim Zugang 
zum und beim Verbleib im Medienintermediär, insbe-
sondere auch durch den Einsatz automatischer Sys-
teme, gefi ltert oder in der Wahrnehmbarkeit zurück- 
oder hochgestuft werden, ist anzugeben, welche Kate-
gorie von Inhalten dies betrifft und zur Verfolgung 
welcher Ziele die Filterung oder Einstufung erfolgt 
und
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3.  Informationen dazu, ob und wenn ja wie Zugang und 
Verbleib von Inhalten im Medienintermediär durch 
Entgeltzahlungen oder sonstige unmittelbare oder 
mittelbare geldwerten Leistungen beeinfl usst werden 
oder werden können.

(2) Der Anbieter eines Medienintermediärs ist nach § 93 
Abs.  1 Nr.  2 MStV verpfl ichtet, die zentralen Kriterien 
einer Aggregation, Selektion und Präsentation von In-
halten und ihre Gewichtung einschließlich Informatio-
nen zur Funktionsweise der eingesetzten Algorithmen 
transparent zu machen. Hierzu hat der Anbieter eines 
Medienintermediärs insbesondere folgende Informatio-
nen bereitzuhalten:

1.  Eine Beschreibung der vom Anbieter des Medienin-
termediärs verwendeten zentralen Kriterien für Ag-
gregation, Selektion und Präsentation,

2.  eine Beschreibung der relativen Gewichtung der zen-
tralen Kriterien im Verhältnis zueinander und im Ver-
hältnis zu nicht-zentralen Kriterien, ohne dass letz-
tere transparent zu machen sind,

3.  eine Beschreibung der Optimierungsziele die mit den 
zentralen Kriterien verfolgt werden,

4.  Informationen dazu, ob und wenn ja wie die Auffind-
barkeit von Inhalten im Medienintermediär durch 
Entgeltzahlungen oder sonstige unmittelbare oder 
mittelbare entgeltwerte Gegenleistungen beeinfl usst 
werden oder werden können,

5.  eine Beschreibung der grundsätzlichen Prozesse-
schritte, die der Aggregation, Selektion und Präsenta-
tion von Inhalten zu Grunde liegen, samt Angaben 
dazu, welche personenbezogenen und sonstigen Daten 
bei Aggregation, Selektion und Präsentation einbezo-
gen werden,

6.  Informationen zur Art und Weise sowie Ausmaß ein-
gesetzter Personalisierung und dazu, ob und wenn ja 
wie eine Relevanzbewertung von Inhalten für den je-
weiligen Nutzer vorgenommen wird,

7.  Informationen darüber, ob und wenn ja in welcher Art 
und Weise das Nutzerverhalten im Medienintermediär 
Einfl uss auf die Aggregation, Selektion und Präsenta-
tion von Inhalten haben kann, samt Hinweisen dar-
auf, welche Einfl ussmöglichkeiten dem Nutzer durch 
Einstellungen und Teilfunktionen zur Verfügung ste-
hen und

8.  Informationen darüber, ob und wenn ja wie der An-
bieter eines Medienintermediärs eigene Inhalte, In-
halte eines verbundenen Unternehmens (§  15 AktG) 
oder Inhalte von Kooperationspartnern bei Aggrega-
tion, Selektion und/oder Präsentation besonders be-
handelt.

(3) Wesentliche Änderungen der nach § 93 Abs. 1 MStV 
transparent zu machenden Kriterien sind unverzüglich 
wahrnehmbar zu machen. Der Anbieter eines Medienin-
termediärs soll hierzu eine Übersicht bereithalten, aus 
der die im Zeitverlauf durchgeführten wesentlichen Än-
derungen ersichtlich werden. Alle sonstigen Änderungen 
der nach §  93 Abs.  1 MStV transparent zu machenden 
Kriterien sind spätestens alle vier Monate ab Inkrafttre-
ten dieser Satzung offenzulegen. §  5 fi ndet entspre-
chende Anwendung.

3. Abschnitt: Diskriminierungsfreiheit

§ 7
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Verpfl ichtung eines Medienintermediärs gemäß 
§  94 Abs.  1 MStV umfasst auch abgrenzbare Teile und 
Beiträge eines journalistisch-redaktionellen Angebotes.

(2) Bei der Feststellung eines besonders hohen Einfl usses 
im Sinne des § 94 Abs. 1 MStV ist der Einfl uss des Me-
dienintermediärs auf die Wahrnehmbarkeit von journa-
listisch-redaktionellen Inhalten im Rahmen des Mei-
nungsbildungsprozesses maßgeblich. Bei der Beurteilung 
kann insbesondere berücksichtigt werden,

1.  die Stellung des Medienintermediärs in den jeweils 
relevanten Märkten;

2.  eine Gesamtschau der Nutzung, etwa anhand der zur 
Verfügung stehenden Nutzungsreichweiten, Nutzer-
zahlen, Verweildauer und Aktivität der Nutzer oder 
Anzahl der Views je Nutzer.

§ 8
Systematische Abweichung nach § 94 Abs. 2 1. Alt. MStV

(1) Maßgeblich für die Beurteilung, ob ein Verstoß gegen 
§ 94 Abs. 2 1. Alt MStV vorliegt sind

1.  die Kriterien und die Angaben zur Gewichtung der 
Kriterien, die der Anbieter des Medienintermediärs 
zur Erfüllung seiner Verpfl ichtung nach §  93 Abs.  1 
MStV veröffentlicht oder

2.  die Kriterien und die Angaben zur Gewichtung der 
Kriterien, die der Anbieter des Medienintermediärs 
zur Erfüllung der Verpfl ichtung nach §  93 Abs.  1 
MStV veröffentlichen müsste.

(2) Eine Abweichung im Sinne von §  94 Abs.  2 1. Alt 
MStV liegt insbesondere vor, wenn der Anbieter eines 
Medienintermediärs

1.  nicht die veröffentlichten oder andere als die nach 
§  93 Abs.  1 Nr.  1 und 2 MStV zu veröffentlichenden 
Kriterien anwendet oder

2.  von der veröffentlichten Gewichtung der zentralen 
Kriterien einer Aggregation, Selektion und Präsenta-
tion von Inhalten abweicht.

(3) Die Feststellung, ob eine Abweichung im Sinne von 
§ 94 Abs. 2 1. Alt. MStV systematisch erfolgt, ist anhand 
einer Gesamtschau aller Umstände vorzunehmen. Insbe-
sondere Dauer, Regelmäßigkeit, Wiederholung und Plan-
mäßigkeit der Abweichung sind hierbei einzubeziehen.

(4) Eine Abweichung ist gerechtfertigt, wenn diese mit 
einem sachlich gerechtfertigten Grund erfolgt. Gründe 
können insbesondere sein

1.  gesetzliche Verbote oder gesetzliche Verpfl ichtungen;

2.  technische Gegebenheiten bei der Darstellung beim 
Nutzer;

3.  Erfordernisse zum Schutz der Integrität des Dienstes.

(5) Ob ein sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt, be-
urteilt sich nach einer Abwägung der Interessen der Be-
teiligten unter Berücksichtigung der auf die Sicherung 
der Meinungsvielfalt gerichteten Zielsetzung des MStV.

§ 9
Unbillige Behinderung nach § 94 Abs. 2 2. Alt. MStV

(1) Eine Behinderung im Sinne des §  94 Abs.  2 2. Alt. 
MStV ist die unmittelbare oder mittelbare Beeinträchti-
gung des Zugangs oder der Auffindbarkeit eines journa-
listisch-redaktionellen Angebotes.

(2) § 8 Abs. 1 gilt entsprechend.

(3) Die Feststellung, ob eine Behinderung im Sinne von 
§ 94 Abs. 2 2. Alt. MStV systematisch erfolgt, ist anhand 
einer Gesamtschau aller Umstände vorzunehmen. Insbe-
sondere Dauer, Regelmäßigkeit, Wiederholung und Plan-
mäßigkeit der Behinderung sind hierbei einzubeziehen.

(4) Die Unbilligkeit einer Behinderung beurteilt sich 
nach einer Abwägung der Interessen der Beteiligten un-
ter Berücksichtigung der auf die Sicherung der Mei-
nungsvielfalt gerichteten Zielsetzung des MStV. Die Un-
billigkeit einer Behinderung kann sich aus einzelnen 
Kriterien oder aus dem kumulativen Zusammenwirken 
mehrerer Kriterien ergeben.

4. Abschnitt: Verfahren und Ermittlung

§ 10
Zuständigkeit der ZAK

(1) Für die im Rahmen dieser Satzung zu erfüllenden 
Aufgaben dient die Kommission für Zulassung und Auf-
sicht (ZAK) der zuständigen Landesmedienanstalt als 
Organ (§  104 Abs.  2 Satz  1 Nr.  1, §  105 Abs.  1 Satz  1 
Nr. 10 MStV in Verbindung mit der Geschäfts- und Ver-
fahrensordnung der ZAK – GVO ZAK).
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(2) Die zuständige Landesmedienanstalt leitet Be-
schwerden nach § 11 unverzüglich über die Gemeinsame 
Geschäftsstelle an die ZAK weiter und informiert sie 
über Prüfungen von Amts wegen. Die ZAK führt die Ver-
fahren bis zur Entscheidungsreife.

§ 11
Verfahren Diskriminierungsverbot

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt prüft durch die 
ZAK auf Grundlage einer Beschwerde oder in offen-
sichtlichen Fällen von Amts wegen, ob der Anbieter eines 
Medienintermediärs die Bestimmungen des §  94 Abs.  1 
und 2 MStV oder der §§ 8 und 9 verletzt.

(2) Beschwerdeberechtigt im Sinne von §  94 Abs.  3 
Satz 1 MStV sind 

1.  Anbieter journalistisch-redaktioneller Inhalte und

2.  Anbieter von Medienplattformen und Benutzerober-
fl ächen, soweit sie die Diskriminierung der von ihnen 
angebotenen Bündel journalistisch-redaktioneller In-
halte rügen.

(3) Der Beschwerdeführer hat seine Beschwerde zu be-
gründen. Hierzu sollen geeignete Nachweise vorlegt wer-
den, aus denen sich hinreichende Anhaltspunkte für die 
behauptete Diskriminierung seiner journalistisch-redak-
tionellen Inhalte im Sinne von § 94 Abs. 2 MStV oder der 
§§ 8 und 9 ergeben. Insbesondere können vorgelegt wer-
den

1.  Auswertungen der Auffindbarkeit eigener journalis-
tisch-redaktioneller Inhalte im Medienintermediär 
und

2.  geeignete Studien.

Daneben soll der Beschwerdeführer nach Möglichkeit 
geeignete Nachweise vorlegen, aus denen sich hinrei-
chende Anhaltspunkte für den besonders hohen Einfl uss 
des Medienintermediärs auf die Wahrnehmbarkeit von 
journalistisch-redaktionellen Inhalten im Sinne von § 94 
Abs. 1 MStV ergeben.

(4) Ein offensichtlicher Fall gemäß §  94 Abs.  3 Satz  2 
MStV und Abs. 1 liegt vor, wenn der dem Verstoß gegen 
das Diskriminierungsverbot zu Grunde liegende Sach-
verhalt für Dritte klar erkennbar ist.

§ 12
Nachbesserung

Stellt die zuständige Landesmedienanstalt durch die ZAK 
fest, dass der Anbieter eines Medienintermediärs die §§ 92 
bis 94 MStV oder Vorschriften dieser Satzung verletzt, hat 
der Anbieter des Medienintermediärs den Medieninterme-
diär unverzüglich nachzubessern. Der Anbieter des Me-
dienintermediärs ist verpfl ichtet, die Nachbesserung ge-
genüber der zuständigen Landesmedienanstalt in geeig-
neter und nachvollziehbarer Weise nachzuweisen.

§ 13
Auskunft und Vorlage von Unterlagen

(1) Zur Überprüfung eines möglichen Verstoßes ist der 
Anbieter eines Medienintermediärs verpfl ichtet, alle er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen, Informationen bereit-
zustellen und Unterlagen vorzulegen. Die zuständige 
Landesmedienanstalt kann insbesondere

1.  die Vorlage sämtlicher Dokumentationen fordern, die 
die Kriterien im Sinne von §  93 Abs.  1 Nr.  1 MStV 
bzw. die zentralen Kriterien und deren Gewichtung 
sowie die Funktionsweise der eingesetzten Algorith-
men im Sinne von § 93 Abs. 1 Nr. 2 MStV belegen;

2.  die mit der Festlegung, technischen Umsetzung und 
Änderung der Kriterien im Sinne von §  93 Abs.  1 
Nr.  1 MStV bzw. zentralen Kriterien und deren Ge-
wichtung sowie der eingesetzten Algorithmen im 
Sinne von § 93 Abs. 1 Nr. 2 MStV befassten Mitarbei-
ter des Anbieters des Medienintermediärs als Zeugen 
vernehmen;

3.  eine eidesstattliche Versicherung des Anbieters des 
Medienintermediärs zu den nach §  93 Abs.  1 MStV 
und § 6 transparent zu machenden Informationen ver-
langen;

4.  die Vorlage vertraglicher Vereinbarungen, Zusagen 
oder sonstiger Verpfl ichtungen verlangen, die in sach-
lichem Zusammenhang zum Zugang und Verbleib von 
Inhalten zum Medienintermediär stehen, insbesondere 
soweit sie die Aufnahme, Darstellung und den Ver-
bleib von journalistisch-redaktionellen Inhalten be-
treffen.

(2) Bei Vorlage von Unterlagen nach Absatz  1 hat der 
Anbieter des Medienintermediärs diejenigen Teile der 
Unterlagen zu kennzeichnen, die Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse enthalten. In diesem Fall muss er zu-
sätzlich eine Fassung vorlegen, die aus seiner Sicht ohne 
Preisgabe von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen 
durch Dritte eingesehen werden kann. Erfolgt dies nicht, 
kann die Landesmedienanstalt von einer Zustimmung 
zur Einsicht ausgehen, es sei denn, ihr sind besondere 
Umstände bekannt, die eine solche Vermutung nicht 
rechtfertigen. Hält die Landesmedienanstalt die Kenn-
zeichnung der Unterlagen als Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnisse für unberechtigt, so muss sie vor der Ent-
scheidung über die Gewährung einer Einsichtnahme 
durch Dritte dem Anbieter Gelegenheit zur Stellung-
nahme geben.

5. Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 14
Evaluierung

Die ZAK überprüft spätestens alle drei Jahre diese Sat-
zung unter besonderer Berücksichtigung

1.  der aus der praktischen Anwendung dieser Satzung 
gewonnenen Erfahrungen;

2.  der technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen 
im Regulierungsbereich;

3.  der Bedeutung einzelner Medienintermediäre für die 
öffentliche Meinungsbildung;

4.  der ko-regulativen Entwicklungen wie z. B. branchen-
weiter Selbstverpfl ichtungen;

5.  die Entwicklung der Transparenz- und Diskriminie-
rungsforschung;

6.  der Entwicklung von Forschung und Wissenschaft im 
Bereich der Datenanalyse, der künstlichen Intelligenz 
und des maschinellen Lernens.

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Sind bis 
zum 31. Dezember 2024 übereinstimmende Satzungen 
nicht von allen Landesmedienanstalten erlassen und ver-
öffentlicht worden, wird diese Satzung gegenstandslos. 
Der/die Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Lan-
desmedienanstalten (DLM) veröffentlicht im Internet-
auftritt unter der Dachmarke „die medienanstalten“, ob 
alle Landesmedienanstalten innerhalb der Frist des Sat-
zes 2 übereinstimmende Satzungen erlassen und veröf-
fentlicht haben.

Düsseldorf, den 6. September 2024

Der Direktor
der Landesanstalt für Medien

Nordrhein-Westfalen

Dr. Tobias S c h m i d

Notifi ziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 
2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die 
Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17. September 2015, S. 1).

– GV. NRW. 2024 S. 632
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Gesetz zur Änderung des Justizgesetzes Nord-
rhein-Westfalen und des Schiedsamtsgesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des Justizgesetzes Nord -
rhein-Westfalen und des Schiedsamtsgesetzes

Vom 17. September 2024

300

Artikel 1
Änderung des Justizgesetzes

Nordrhein-Westfalen

Das Justizgesetz Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 
2010 (GV. NRW. S.  30), das zuletzt durch Artikel  1 des 
Gesetzes vom 6. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1072) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 25 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Der Rechtspfl egerin oder dem Rechtspfl eger wer-
den folgende Geschäfte übertragen:

 1.  Die Erteilung der Vollstreckungsklausel gemäß 
§ 33 Absatz 2 des Schiedsamtsgesetzes vom 16. De-
zember 1992 (GV. NRW. 1993 S. 32) in der jeweils 
geltenden Fassung und

 2.  die Geschäfte des Amtsgerichts gemäß §§ 78 bis 86 
und § 129.“

2.  § 29 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer  3 Buchstabe e) wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon ersetzt.

 b)  Folgende Nummer 4 wird angefügt:

  „4.  solche gemäß § 5 des Kirchenaustrittsgesetzes 
vom 26. Mai 1981 (GV. NRW. S. 260) in der je-
weils geltenden Fassung.“

3.  § 58 wird wie folgt gefasst:

„§ 58

Weitere Aufgebotsverfahren

  (1) Bei Aufgeboten, die aufgrund der §§  1162, 1170 
und 1171 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergehen, gilt 
§ 57 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 entsprechend. Bei 
Aufgeboten, die aufgrund der §§  1170 und 1171 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ergehen, gilt dies auch, so-
weit das Gericht die öffentliche Bekanntmachung des 
wesentlichen Inhalts des Ausschließungsbeschlusses 
anordnet.

  (2) Bei Aufgeboten, die aufgrund der §§ 887, 927, 1104 
und 1112 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des § 110 
des Binnenschiffahrtsgesetzes in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4103-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung in der jeweils gelten-
den Fassung ergehen, gilt § 57 entsprechend. Dies gilt 
auch, soweit das Gericht die öffentliche Bekanntma-
chung des wesentlichen Inhalts des Ausschließungsbe-
schlusses anordnet.“

4.  Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:

  In der Spalte „Gegenstand“ zu Nummer  1 wird die 
Angabe „§  1059 a“ durch die Angabe „§  1059a“ und 
die Angabe „§ 1059 e“ durch die Angabe „§ 1059e“ er-
setzt.

  In der Spalte „Gegenstand“ zu Nummer 3.4 wird das 
Wort „Gebärdensprachdolmetscher“ durch das Wort 
„Gebärdensprachdolmetschern“ ersetzt.
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Artikel 2
Änderung des Schiedsamtsgesetzes

Das Schiedsamtsgesetz vom 16. Dezember 1992 (GV. 
NRW. 1993  S.  32), das zuletzt durch Gesetz vom 9. No-

vember 2021 (GV. NRW. S.  1198) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  Dem § 41 wird folgender Satz angefügt: 

  „Anfallende Umsatzsteuer wird zusätzlich zu den 
Kosten erhoben.“

2.  § 42 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Wer die Tätigkeit des Schiedsamtes veranlasst 
hat, muss die Kosten sowie die anfallende Umsatz-
steuer tragen.“

 b)  In Absatz 2 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 
nach dem Wort „Kosten“ die Wörter „sowie die an-
fallende Umsatzsteuer“ eingefügt.

 c)  In Absatz 3 werden nach dem Wort „Schlichtungs-
verfahrens“ die Wörter „sowie die anfallende Um-
satzsteuer“ eingefügt.

 d)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Sind mehrere Personen verpfl ichtet, die Kos-
ten sowie die anfallende Umsatzsteuer zu tragen, 
so haften sie gesamtschuldnerisch. Die Haftung 
nach Absatz  2 Nummer  1 und 3 sowie Absatz  3 
geht der Haftung nach Absatz  1 vor; die Haftung 
nach Absatz 1 für die nicht durch einen Vorschuss 
gedeckten Kosten sowie die nicht gedeckte Um-
satzsteuer soll in diesem Falle erst geltend gemacht 
werden, wenn das Beitreibungsverfahren gemäß 
§ 44 Absatz 2 gegen die vorrangig haftenden Per-
sonen keinen Erfolg gehabt hat oder aussichtslos 
erscheint.“

3.  § 43 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

   „Anfallende Umsatzsteuer wird im jeweils glei-
chen Zeitpunkt fällig.“

 b)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Ausla-
gen“ die Wörter „sowie der voraussichtlich anfal-
lenden Umsatzsteuer“ eingefügt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Haftet eine Person für Kosten sowie die anfal-
lende Umsatzsteuer, so können die ihr zu erteilen-
den Bescheinigungen, Ausfertigungen und Ab-
schriften sowie Urkunden, die diese eingereicht 
hat, zurückbehalten werden, bis die in der Angele-
genheit entstandenen Kosten und die gesetzlich 
geschuldete Umsatzsteuer gezahlt sind.“

4.  § 44 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 werden nach dem Wort „Kosten“ die 
Wörter „, gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer“ 
eingefügt.

 b)  In Absatz  2 werden nach dem Wort „Kosten“ die 
Wörter „, gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer“ 
eingefügt.

5.  Dem § 45 wird folgender Absatz 5 angefügt:

  „(5) In Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten wird zu den Gebühren zusätzlich die 
gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer erhoben.“

6.  Dem § 46 wird folgender Absatz 3 angefügt:

  „(3) In Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten wird zu den Auslagen zusätzlich die ge-
setzlich geschuldete Umsatzsteuer erhoben.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. September 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 29 vom 30. September 2024636

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Für die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung

Ina  B r a n d e s
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Anlage 2 

Anlage zu § 124 

Gebührenverzeichnis 

 

Nummer Gegenstand 
 

Gebühren 

1 Feststellungserklärung nach § 1059a Absatz 1 Nummer 2, 
Absatz 2, § 1059e, § 1092 Absatz 2, § 1098 Absatz 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs 
 

25 bis 385 Euro 
 

2 Schuldnerverzeichnis 
 

 

2.1 Entscheidung über den Antrag auf Bewilligung des laufen-
den Bezugs von Abdrucken (§ 882g der Zivilprozessord-
nung) 
 

525 Euro 
 

2.2 Erteilung von Abdrucken (§§ 882b, 882g der Zivilprozess-
ordnung) 
Anmerkung: 
Neben den Gebühren für die Erteilung von Abdrucken wer-
den die Dokumentenpauschale und die Datenträgerpau-
schale nicht erhoben. 
 

0,50 Euro je Ein-
tragung, mindes-
tens 17 Euro 
 

2.3 Einsicht in das Schuldnerverzeichnis (§ 882f der Zivilpro-
zessordnung) je übermitteltem Datensatz 
Anmerkung: 
Die Gebühr entsteht auch, wenn die Information übermittelt 
wird, dass für den Schuldner kein Eintrag verzeichnet ist 
(Negativauskunft). Die Gebühr entsteht nicht im Fall einer 
Selbstauskunft oder wenn die Einsicht zur Ausübung einer 
ehrenamtlichen Betreuung im Sinne von § 19 Absatz 1, 
§ 21 des Betreuungsorganisationsgesetzes vom 4. Mai 2021 
(BGBl. I S. 882, 917), das zuletzt durch Artikel 6 und 7 des 
Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959) geändert wor-
den ist, benötigt wird. 
 

4,50 Euro 
 

3 Vereidigung, Beeidigung und Ermächtigung 
Anmerkung: 
Die Gebühren sind vorauszuzahlen. 
 

 

3.1 Allgemeine Vereidigung von Sachverständigen 
Anmerkung: 
Die Gebühr ist für jedes Sachgebiet gesondert zu erheben. 
 

120 Euro 
 

3.2  
 

Allgemeine Beeidigung von Dolmetscherinnen und Dol-
metschern (§ 189 des Gerichtsverfassungsgesetzes), Gebär-
densprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmet-
schern, 
 

120 Euro 
 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 29 vom 30. September 2024638

 für eine zweite und jede weitere Sprache erhöht sich die Ge-
bühr um je 

 

30 Euro 
 

3.3 Ermächtigung von Übersetzerinnen und Übersetzern zur 
Bescheinigung der Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Übersetzung von Urkunden, die in einer fremden Sprache 
abgefasst sind (§ 142 der Zivilprozessordnung), 
 

120 Euro 
 

 für eine zweite und jede weitere Sprache erhöht sich die Ge-
bühr um je 
 

30 Euro 

3.4 Verlängerung der Allgemeinen Beeidigung von Dolmet-
scherinnen und Dolmetschern sowie Gebärdensprachdol-
metscherinnen und Gebärdensprachdolmetschern oder der 
Allgemeinen Ermächtigung von Übersetzerinnen und 
Übersetzern, 
 

60 Euro 

 für eine zweite und jede weitere Sprache erhöht sich die Ge-
bühr um je 
 

15 Euro 

3.5 Zurückweisung eines Antrags, für den eine Gebühr nach 
Nummern 3.1 und 3.4 vorgesehen ist 
Anmerkung: 
Bezieht sich die Zurückweisung eines Antrags nach Num-
mer 3.5 auf mehrere Sprachen, wird die Gebühr für jede 
Sprache gesondert erhoben. 
 

50 Euro 

4 Überlassung einer gerichtlichen Entscheidung auf Antrag 
nicht am Verfahren beteiligter Dritter 
Anmerkung: 
1. Neben der Gebühr werden Auslagen nicht erhoben. 
2. Die Behörde kann von der Erhebung der Gebühr ganz 
oder teilweise absehen, wenn gerichtliche Entscheidungen 
für Zwecke verlangt werden, deren Verfolgung überwie-
gend im öffentlichen Interesse liegen. 
3. § 20 des Justizverwaltungskostengesetzes ist entspre-
chend anzuwenden. 
 

12,50 Euro je Ent-
scheidung 

5 Verfahren zur Entgegennahme von Erklärungen des Aus-
tritts aus einer Kirche oder aus einer sonstigen Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaft des öffentlichen 
Rechts 
Anmerkung: 
Die Gebühr ist vorauszuzahlen. Neben der Gebühr werden 
Auslagen nicht erhoben. 
 

30 Euro 

6 Gütestellen 
 

 

6.1 Anerkennung als Gütestelle (§ 51 Absatz 1) 
 

130 Euro 

6.2 Ablehnung oder Zurücknahme des Antrags auf Anerken-
nung als Gütestelle 

30 Euro 
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7 Notarangelegenheiten 
 

 

7.1 Gebühr für eine Geschäftsprüfung nach § 93 Absatz 1 der 
Bundesnotarordnung 
Anmerkung: 
Kostenschuldner der Gebühr ist die Notarin oder der Notar, 
bei der oder bei dem die Geschäftsprüfung durchgeführt 
wird. 
 

600 Euro 

7.2 Gebühr für die Bestellung einer Notarvertreterin oder eines 
Notarvertreters 
Anmerkung: 
Die Gebühr wird auch dann nur einmal erhoben, wenn sich 
der Antrag auf mehrere Verhinderungszeiträume oder auf 
mehrere vertretende Personen bezieht. 
 

25 Euro 

7.3 Gebühr für ein Verfahren über die Anzeige einer Nebentä-
tigkeit oder über den Antrag auf Genehmigung einer Ne-
bentätigkeit einer Notarin oder eines Notars 
Anmerkung: 
Bezieht sich die Anzeige oder der Antrag auf mehrere Ne-
bentätigkeiten, wird die Gebühr für jede Nebentätigkeit ge-
sondert erhoben. 
 

175 Euro 

8 Verfahren über die Hinterlegung von Wertpapieren, Wert-
papierguthaben, sonstigen Urkunden, Kostbarkeiten und 
von unverändert aufzubewahrenden Zahlungsmitteln (§ 13 
Absatz 2 Satz 1 des Hinterlegungsgesetzes) in jeder Ange-
legenheit, in der eine besondere Annahmeverfügung ergeht 
 

15 bis 255 Euro 

9 Die Gebühr Nummer 8 ermäßigt sich im Fall der Rück-
nahme oder Zurückweisung eines Antrags auf Hinterlegung 
oder Herausgabe auf 
 

15 bis 127,50 Euro 

10 Anzeige gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 des Hinterlegungsge-
setzes 
Anmerkung: Neben der Gebühr für die Anzeige werden nur 
die Auslagen nach den Nummern 9002 und 9003 des Kos-
tenverzeichnisses des Gerichtskostengesetzes gemäß An-
lage 1 zu § 3 Absatz 2 in Verbindung mit Teil 2, Vorbemer-
kung 2 des Kostenverzeichnisses gemäß Anlage zu § 4 Ab-
satz 1 des Justizverwaltungskostengesetzes erhoben. 
 

15 Euro 

11 Zurückweisung der Beschwerde 
 

15 bis 255 Euro 

12 Zurücknahme der Beschwerde 
 

15 bis 65 Euro 

 

– GV. NRW. 2024 S. 632
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Verordnung zur Aufhebung der Verordnung zur 
Bestimmung der Zuständigkeiten nach § 19 Abs. 2 

Satz 1 des Gesetzes über außergerichtliche 
 Rechtsdienstleistungen

(Rechtsdienstleistungsgesetz – RDG) und zur 
 Ermächtigung des Justizministeriums nach 
§ 19 Abs. 2 Satz 2 RDG sowie zur Änderung 

 weiterer Verordnungen

Vom 17. September 2024

33

Artikel 1
Aufhebung der Verordnung zur Bestimmung der 

 Zuständigkeiten nach § 19 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes 
über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen 
 (Rechtsdienstleistungsgesetz – RDG) und zur 

 Ermächtigung des Justizministeriums 
nach § 19 Abs. 2 Satz 2 RDG 

Auf Grund des § 19 Absatz 2 des Rechtsdienstleistungs-
gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl.  I S.  2840), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. März 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 64) geändert worden ist, verordnet die 
Landesregierung:

Die Verordnung zur Bestimmung der Zuständigkeiten 
nach § 19 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über außergerichtli-
che Rechtsdienstleistungen (Rechtsdienstleistungsgesetz 
– RDG) und zur Ermächtigung des Justizministeriums 
nach §  19 Abs.  2 Satz  2 RDG vom 20. Mai 2008 (GV. 
NRW. S. 462) wird aufgehoben.
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Artikel 2
Änderung der Verordnung zur Ausführung 

der Bundesnotarordnung

Auf Grund des § 100 Satz 1 und § 111a Satz 3 der Bun-
desnotarordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 303-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 389) geändert worden 
ist, verordnet die Landesregierung:

§ 3 der Verordnung zur Ausführung der Bundesnotarord-
nung vom 18. Mai 1999 (GV. NRW. S. 208), die durch Ver-
ordnung vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 543) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 3

Die Aufgaben, die dem Oberlandesgericht nach der Bun-
desnotarordnung als Disziplinargericht zugewiesen sind, 
und die Zuständigkeit für Entscheidungen in verwal-
tungsrechtlichen Notarsachen werden dem Oberlandes-
gericht Köln für die Bezirke der Oberlandesgerichte 
Düsseldorf, Hamm und Köln zugewiesen.“
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Artikel 3
Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit für die 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf 

dem Gebiet der Rechtsdienstleistung

Auf Grund des §  36 Absatz  2 Satz  1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 234) geändert worden ist, verordnet die Lan-
desregierung:

§ 1 der Verordnung über die Zuständigkeit für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf dem 
Gebiet der Rechtsdienstleistung vom 17. Juni 2008 (GV. 
NRW. S. 485) wird wie folgt gefasst:

„§ 1

Die Zuständigkeit für vor dem 1. Januar 2025 eingelei-
tete Verfahren zur Verfolgung und Ahndung von Ord-

nungswidrigkeiten nach § 20 des Rechtsdienstleistungs-
gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840) in der 
jeweils geltenden Fassung wird auf die Leitenden Ober-
staatsanwältinnen und Leitenden Oberstaatsanwälte am 
Sitz der Landgerichte übertragen.“

Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 
1.  Januar 2025 in Kraft. Artikel  1 tritt am 11. Januar 
2025 in Kraft. 

Düsseldorf, den 17. September 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

– GV. NRW. 2024 S. 640

17. Änderung des Regionalplanes 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

Vom 18. September 2024

Der Regionalrat Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 
20.  Juni 2024 die 17. Änderung des Regionalplanes für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf festgestellt.

Diese Änderung hat mir die zuständige Regionalpla-
nungsbehörde Düsseldorf mit Bericht vom 27. Juni 2024 
– Aktenzeichen: 32.01.02.01-17 RPÄ – gemäß § 19 Ab-
satz  7 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen (LPlG NRW) vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 
S.  30), das zuletzt durch Artikel 1 des Vierten Gesetzes 
zur Änderung des LPlG NRW vom 28.5.2024 (GV. NRW. 
S. 315) geändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach §  14 Satz  1 LPlG 
NRW durch Veröffentlichung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  10 Absatz  2 Satz1 des Raumordnungsgesetzes 
vom 22. Dezember 2008 (ROG; BGBl. I S. 2986), das zu-
letzt durch das Gesetz zur Änderung des Raumord-
nungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 22. März 
2023 (BGBl. I Nr. 88) geändert worden ist, wird die Än-
derung des Regionalplans einschließlich der nach § 10 
Absatz 2 Satz 1 ROG erforderlichen Unterlagen auf der 
Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf als Regio-
nalplanungsbehörde unter www.url.nrw/Regionalplanung 
veröffentlicht. Zusätzlich hält die Regionalplanungsbe-
hörde Düsseldorf die Änderung des Regionalplans nach 
§ 10 Absatz 2 Satz 2 ROG i.V.m. § 14 Satz 3 LPlG NRW 
zur Einsichtnahme bereit. 

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß § 10 Ab-
satz 1 Halbsatz 2 ROG mit der Bekanntmachung wirk-
sam. Mit der Bekanntmachung sind die im Regionalplan 
festgelegten Ziele der Raumordnung nach Maßgabe der 
§§ 4, 5 ROG zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass eine nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 ROG beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, nach §  11 Abs.  3 ROG 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sowie eine 
nach §  11 Abs.  4 ROG beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über die Umweltprüfung unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Änderung des Regionalplans gegenüber der 
Regionalplanungsbehörde Düsseldorf unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind (§11 Absatz 5 Satz 1 ROG i.V.m. 
§ 15 Halbsatz 2 LPlG NRW).
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Gegen die Änderung des Regionalplans ist ein Antrag im 
Rahmen des Normenkontrollverfahrens vor dem Ober-
verwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Münster statthaft. Der Antrag kann innerhalb eines Jah-
res gestellt werden.

Düsseldorf, den 18. September 2024

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra R e n z - v o n  K i n t z e l 

– GV. NRW. 2024 S. 640
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